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Datenschutzhinweise gemäß EU Datenschutz-Grundverordnung für 
Grundstückseigentümer und sonst dinglich Nutzungsberechtigte 

 

Mit den nachfolgenden Informationen gibt Ihnen die Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR (enwi) 
einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte nach gültigem 
Datenschutzrecht.  

 

 

1. Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und an wen können Sie 
sich wenden? 

Verantwortliche Stelle ist: 

Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR 

Braunschweiger Straße 87/88, 38820 Halberstadt 

Telefon  03941 - 68800 

 E-Mail  info@enwi-hz.de 

 

Als Datenschutzbeauftragte ist benannt: 

 Frau Meggie Dachner 

 DATA 4.0 Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit mbH 

 Dornbergsweg 2, 38855 Wernigerode 

Telefon  03943 - 5099490 

 E-Mail  info@data40.de 
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2. Welche Daten nutzen wir und wie erheben wir diese? 

Im Rahmen der abfallwirtschaftlichen Aufgaben verarbeitet der Verantwortliche insbesondere folgende 
Datenkategorien von Grundstückseigentümern einschließlich deren gesetzlichen Vertreter oder deren 
Verwalter und sonst dinglich Nutzungsberechtigten von Grundstücken im Landkreis Harz, die direkt von 
diesen oder von Dritten zulässigerweise erhoben werden: 

Stammdaten: Name, Vorname, Anschrift des Grundstückseigentümers, Geburtsdatum, 
Telefonnummer  

Objektdaten: Anschrift vom Grundstück, Grundbuch BlattNr., Flurstücksbezeichnung, 
Wohnungslage und Anzahl der Personen, Gewerbebezeichnung 

Kontaktdaten: (Mobil-)Telefonnummer, E-Mail 

Abrechnungsdaten:  Bankverbindung, SEPA-Lastschriftmandate, Rechnungsdaten 

Kommunikationsdaten: im Zusammenhang mit Korrespondenzen: E-Mail-Adresse  

Authentifikationsdaten: Unterschriften 

Sonstiges: Behälternummer 

Diese Daten werden direkt bei dem Betroffenen oder von Dritten zulässigerweise erhoben. Als Dritte 
können insbesondere folgende Stellen gelten: 

- Einwohnermeldeamt der Städte und Gemeinden 
- Beim Katasteramt geführte Liegenschaftskataster 
- Aus den beim Grundbuchamt geführten Grundbüchern 
- Aus Gewerberegistern, Kammerregistern, Schuldnerregistern und dem Handelsregister  
- Deutsche Post (Premiumadress) 

 
 

3. Für welche Zwecke und aufgrund welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten verarbeitet? 

Die Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR ist ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Der 
Verantwortliche übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:  

Das Einsammeln, Befördern und Entsorgen von in Haushalten, Gewerbebetrieben und sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen anfallenden Abfällen, sowie die Beseitigung 
von Abfällen, die verbotswidrig oder generell in öffentlichen Bereichen abgelagert worden sind. 

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Ausübung dieser Zwecke unter Beachtung der Bestimmungen der EU 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze. 

 
a. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) 

Die Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR unterliegt diversen rechtlichen Verpflichtungen, 
die eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich machen. Zu diesen gesetzlichen 
Vorgaben zählen u.a. das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), das Abfallgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (AbfG LSA), das Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA) sowie steuerrechtliche Vorschriften. 
  

b. Im Rahmen einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) 
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Soweit erforderlich, verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen oder die von Dritten über die eigentliche rechtliche Erfüllung hinaus. 
 
Darunter zählen folgende Interessen: 
 
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 

 
c. Aufgrund einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte 
Zwecke gegeben haben sollten, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung 
gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der 
Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon 
nicht betroffen. Ein Widerruf ist schriftlich an die angegebene Verwaltungsanschrift zu richten. 
 
 

4. Wer erhält Ihre personenbezogenen Daten? 

Innerhalb der Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre 
personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten bzw. der o.g. Zwecke 
benötigen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken oder 
zur Erfüllung Ihrer ggf. an uns kommunizierten Einwilligungen Daten erhalten. 

Sämtliche Empfänger sind ihrerseits zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet. 

Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten sein: 

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder 
behördlichen Verpflichtung 

- Auftragsverarbeiter, an die wir zur Durchführung unserer gesetzlichen Aufgaben 
personenbezogene Daten übermitteln (z.B. Behältermanagement, zur Unterstützung / Wartung 
von EDV-Anlagen, zur Datenvernichtung, für Zahlungsverkehr, für Buchhaltung, zum Druck und 
Versand von Bescheiden) 

- diejenigen Stellen, für die Sie uns ggf. Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung gegeben haben. 

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sog. Drittstaaten) findet nicht statt. 

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Die Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen 
Daten solange es zur Erfüllung der unter Ziffer 3 genannten Zwecke erforderlich ist.  

Sind die personenbezogenen Daten zur Erfüllung benannter gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, 
werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, dass deren befristete Weiterverarbeitung zu folgenden 
Zwecken erforderlich ist: 

- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften (z.B.§147 AO, §§ 195 ff. 
BGB) 

- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen von Mahn- und Vollstreckungsprozessen  
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6. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 
 
Als Betroffener haben Sie bzgl. der durch den Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen 
Daten folgende Rechte: 
 

a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 
b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
c. Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
e. Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Bitte beachten Sie, dass das Recht auf Datenübertragbarkeit nur für Daten besteht, 
die auf Basis einer Einwilligung oder zur Vertragserfüllung erhoben wurden. Daher 
ist dieses Recht nur bedingt auf die Verarbeitungen durch die Entsorgungswirtschaft 
des Landkreises Harz AöR anwendbar. 

f. Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 
g. Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 

 
 

7. Gibt es Ihrerseits eine Pflicht zur Bereitstellung von personenbezogenen Daten? 

Auf Grundlage von § 4 „Anschluss- und Benutzungszwang“ der Abfallentsorgungssatzung der 
Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Aufnahme, Durchführung und Abrechnung der Entsorgungsleistungen im 
Landkreis Harz erforderlich sind. 

 

8. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt (einschließlich Profiling)? 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling wird nicht genutzt. 


